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Blusen oder Aermel- und Seitenteile am sogenannten Doppelstoff-
kleid, als wesentlicher Bestandteil an Turbanhut oder -kappe, ja
selbst vereinzelt als Aufschlag und Kragenschmuck oder Weste
am modernen Herbstkostüm, werden sie bald eine wichtige Rolle
spielen. Ausnehmend gut wirken sie auf einem der wieder hoch
modernen Samtkleider, auf deren tiefem Schwarz oder sattem
Dunkelrot, Grün, Blau oder Braun, sie ganz besonders vorteil-
haft zur Geltung kommen.

Die Herbstmode in Nordamerika. Miß Peggy Payge, eine der
führenden und originalen Geister auf dem Gebiete der Damen-
moden in New-York hat in ihrer jüngst herausgegebenen, in
regelmäßiger Folge erscheinenden Modeprognose, eine Fülle aparter
Neuheiten kreiert, die zweifellos einen starken Anklang in der
Damenwelt Manhattans und darüber hinaus, finden- werden, da
sie sich in den Linien des verfeinerten Geschmacks der englischen
und deutschen, kontinentalen Moderichtungen bewegen. Miß Peggy
Payge, die insbesondere in Modekleidung für Kinder und Back-
fische sich ihre ersten Lorbeeren verdient hat, lehnt sich in
ihren Neuschöpfungen an die Zeit der jähre 1830 und die Mode
unter Louis XIV. an. Obwohl es also auch im Lande der un-
begrenzten Möglichkeiten, wenigstens auf dem Gebiete der Mode-
Schöpfungen, nichts neues unter der Sonne gibt, sind Peggy
Payge-Schöpfungen durchaus Gebilde einer eigenen Individuali-
tät und Note. Es sind zwei Richtungen, die der engen und die
der weiten, fußfreien Kleider, die der engen und an den Hand-
gelenken weiten Aermel, zu verzeichnen, einige Typen können
direkt als Krinolinen bezeichnet werden. Für die übrigen ist aber
die Bevorzugung der Schlankheit charakteristisch, hauptsächlichste
Neuheiten sind redingoteartige Straßenkleider, die führend zu
werden versprechen.

Bevorzugte Farben sind Marineblau, dann Schwarz, seltener
Braun z.B. Schokoladebraun. Der bevorzugte Stoff ist Satin-
crêpe und grüne oder ecrü gefärbte Georgette, teils auch
Stoffe in marineblauer Farbe und von zwilchartigem Effekt.

Der Ton aller dieser Kleidei ist auf den der Jugendlichkeit,
der Einfachheit und der weitgehendsten Anpassung an ästhetische
Grundlinien abgestimmt. C. J. C.

•=( g<! Messewesen V
Wiederaufbau der Schweizer Mustermesse. Der Verwaltungs-

rat der Genossenschaft „Schweizer Mustermesse"' hat in seiner
Sitzung vom 25. September 1923 die ihm vom Vorstand unter-
breiteten Vorschläge für den Wiederaufbau der durch die Brand-
katastrophe vom 16. September zerstörten Messehallen genehmigt
und einstimmig die nachfolgenden wichtigen Beschlüsse gefaßt:

1. Der Verwaltungsrat, in der Erkenntnis der Berechtigung
und Notwendigkeit der Schweizer Mustermesse auf dem Platze
Basel und in Würdigung ihrer Bedeutung für die gesamte Schwei-
zerische Volkswirtschaft, beschließt die Weiterführung des Un-
ternehmens.

2. Der Verwaltungsrat der Schweizer Mustermesse beauftragt
den Vorstand auf Grund der ihm vorgelegten Skizzen für das
Verwaltungsgebäude und die ständigen Messehallen beförderlichst
definitive Baupläne und Kostenberechnungen ausarbeiten zu
lassen und sich mit den Behörden des Kantons Basel-Stadt
über die Ausführung der Bauten zu verständigen. Ebenso be-
auftragt der Verwaltungsrat den Vorstand, ihm mit den défini-
tiven Plänen und den Kostenberechnungen einen Plan für die
Finanzierung der Baukosten vorzulegen.

3. Der Verwaltungsrat der Schweizer Mustermesse beauftragt
den Vorstand, die zur Erhöhung des Genossenschaftskapitals
erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

4. Der Verwaltungsrat der Schweizer Mustermesse beauftragt
den Vorstand, alle Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind,
um die Mustermesse 1924 in der Zeit vom 17.—27. Mai abzu-
halten.

Den Bestimmungen der Genossenschaftsstatuten entsprechend,
hat der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt die vom Ver-
waltungsrat gefaßten Beschlüsse genehmigt und in seiner Sitzung
vom 29. September folgende Dispositionen getroffen:

1. Das Finanzdepartement wird beauitragt, die Mietverträge
über die in den Bereich der projektierten Neubauten für die
Schweizer Mustermesse fallenden Teile des alten Badischen Bahn-
hofs noch vor dem 1. Oktober 1923 auf den nächstmöglichen
Kündigungstermin zu künden.

2. Die Schweizer Mustermesse wird ermächtigt, auf Grund
der vorgelegten Skizzen für die Neubauten der Messegebäude
definitive Baupläne und Kostenberechnungen ausarbeiten zu
lassen.

3. Der für die Abhaltung der Mustermesse. 1924 in .Aussicht
genommene Zeitpunkt vom 17. bis 27.:-Mai wird 'genehmigt.::: ; -

Der Wiederaufbau der Messegebäulichkeiten: ist somit:.eine
von den maßgebenden Behörden definitiv beschlossene -Sache'.
Die Arbeiten sollen sofort nach Fertigstellung der Pläne f in.

Angriff genommen und so gefördert werden, daß die vom 17.
bis 27. Mai 1924 stattfindende Messe in den neu erstellten Ge-
bänden abgehalten werden kann. Gestützt auf diç T^pltujigider
Behörden und der maßgebenden Organe, und.Jerrhüfigt.ourch.
die vielen Sympathiebezeugungeh aus dem In- und Ausland,
gehen die leitenden Organe der Schweizer Mustermesse frisch
ans Werk und hoffen, die nächste Veranstaltung zu einer Kund-
gebung schweizerischer Tatkraft und. Schaffensfreudigkeit gê-,
stalten zu können. ' f

_
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Herr Ernst Gucker wurde vom VerValtungsrat der E. Sehn-'
biger & Co., Aktiengesellschaft, mechanische Seidenstoffwebereien,
Uznach, mit der Direktion des Geschäftes betraut. Wir eut-
bieten dem Gewählten unsere besten • Glückwünsche! :

FachschulenvS ' iH/
Webschule Wattwil. Anfang November beginnt ein Jahreskurs

an dieser Schule. Der bisherige Unterrichtsplan umfaßte drei
Semesterkurse.

Unterrichtskurse des V. e. S. Z. und A. d. S. Im Monat Oktober
hat ein Kurs über Bindungslehre und Schaftgewebedispositipn be-
gönnen. Der Kurs findet in Zürich statt und zählt 30 Teilnehmer.-
Als Kursleiter amtet wieder Herr E< Gysin, Disponent, weicher
seit einer Reihe von Jahren diesen Kursen in vorzüglicher Weise
vorsteht. ,-

V::' H Kleine Zeitung &
.77.....X./iÙi

Schweizerhilfe. (Mitgeteilt.) Vom 20.—27. Oktober dauerte
die „Schweiz-erwoche". „Schweizer h el f t e i n a n d er"
wurde uns zugerufen. Da wollen auch die Landsleute jenseits
der Grenze im notleidenden Deutschland nicht vergessen wer-
den. Der Verband „Schweizerhilfe" sammelt für sie mit ' seinen.

Verbandsmitgliedern: Schweiz. Gemeinnützige: Gesellschaft,
Schweiz Zentralverein für das Blindenwesen, Neue Helvetische
Gesellschaft, Caritasverband und Pro Juventute-Abteiiung Schuh
kind Kleider, Wäsche, Schuhe und Lebensmittel.
Der schweizerische Gesandte in Berlin richtete an letztere: fol-
gendes Schreiben: -,

Schweiz. Gesandlschaft -
' '

in Berlin. Berlin, den 26. Sept. 1923

An Pro Juventute, Abteilung Schulkind, Zürich.
Mit großer Befriedigung habe ich vernommen, daß Sie. be-

absichtigen, mit dem Verband „Schweizerhilfe" in Basel wiederum
eine Sammlung, insbesondere von Kleidern und Lebensmitteln,
für unsere notleidenden Landsleute in Deutschland durchzu-
führen. Der schwere wirtschaftliche Druck, der auf Deutsch-
land lastet, ist Ihnen aus der Presse bekannt. Er trifft nicht am
wenigsten unsere Landsleute, die mit den andern Ausländern
namentlich auch am ersten, unter den beginnenden Dienstent-
lassungen zu leiden haben. Aber auch wer noch Arbeit:, bat;
verdient bei dem fortwährenden Währungsverfall und der.-in
erschreckender Weise zunehmenden Teuerung nur ein karges
Brot und groß ist die Zahl der Familienyäter, die. jetzt schon
kaum wissen, wie sie die Ihrigen nähren und kleiden sollen
und die voll banger Sorge dem herannahenden Winter mit
der Unsicherheit des Verdienstes, "der;, drohenden Lebensmittel-
not und den unerschwinglichen Kohlenpreisen entgegensehen,.-Für
diese Bedrängten sind Geschenke an Lebensmitteln und Kleidern
eine wirkliche Wohltat, ein Glück. Möge deshalb Ihr Ruf in
recht viele Schw-eizerherzen dringen und offene Hände, finden.
Die Gaben werden wirkliche Not des Leibes lindern und, weil
aus der lieben Heimat kommend, als. Ausdruck vaterländischen
Brudersinnes auch der wunden Seele wohltun. Die Geber aber
werden durch ihre Hilfe an die notleidenden. Volksgenossen in
der Fremde einen Teil der Dankesschuld an die Heimat, dafür
.abtragen, daß diese sie gütig vor ähnlichem Unglück bewahrt.
So wünsche ich denn Ihrer Sammlung einen vollen Erfolg-

Der schweizerische Gesandte in Deutschland:
sig. Rüfenacht.
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